Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz

Informationen 

für die Hospizgruppen

Niederzier, 30.11.2001

Gesetz zur Förderung ambulanter Hospizarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder ambulanter Hospizeinrichtungen,
nach mehrjährigen und durchaus kontrovers geführten Verhandlungen hat heute der Bundesrat einem vom Bundestag beschlossenen Gesetz zugestimmt, welches den gesetzlichen Krankenkassen die Förderung ambulanter Hospizarbeit als Aufgabe zuweist. Hierzu wurde der bisherige § 39 a im Sozialgesetzbuch V, der sich bislang nur mit stationärer Hospizarbeit befasste, ergänzt. Den Text finden Sie als Anlage beigefügt. Damit wird erstmals eine verlässliche finanzielle Grundlage für ambulante Hospizarbeit geschaffen, indem die Qualifizierung der Ehrenamtlichen finanziell unterstützt wird, wenn der Hospizdienst bestimmte Leistungen für den Sterbenskranken – eventuell auch in Kooperation – nachweist. Allein diese Tatsache ist ein schöner Erfolg für die Hospizbewegung in Deutschland. Und dies vor allem für die vielen örtlichen Vereine, die Landesarbeitsgemeinschaften und die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz.

Wie Sie dem Text entnehmen können, ist die Erbringung palliativpflegerischer Beratung als Aufgabe eines ambulanten Hospizdienstes erfasst. Zu diesem Haupt-Diskussionspunkt möchten wir nochmals ausführlich Stellung beziehen. Dies erscheint uns insbesondere deswegen geboten, um der immer wieder gehörten Behauptung entgegenzutreten, das ehrenamtliche Engagement wäre durch diese Regelung in Gefahr.
Nach dem Verständnis von hospizlicher Arbeit ist das Gegenteil der Fall.

Vom Grundanliegen her ging es uns immer um die Schaffung einer verlässlichen finanziellen Basis zur Sicherstellung ehrenamtlicher Arbeit im Rahmen der Sterbebegleitung und dies über die Bezuschussung von Personalkosten für eine Koordinatorenkraft, welche ab einer gewissen Vereinsgröße für die Gewinnung, Schulung, Einsatzleitung und Supervision notwendig ist, um qualifizierte ehrenamtliche Arbeit erbringen zu können.
Hospizarbeit beschränkt sich jedoch nicht auf den Aspekt der psychosozialen Begleitung durch Ehrenamtliche, sondern umfasst genauso das Feld der palliativen Pflege und Medizin sowie der spirituellen Begleitung. Ohne ein Ineinandergreifen und Hand-in-Hand-Gehen dieser Bereiche bleibt Hospizarbeit Stückwerk.

Diese komplexe Auffassung von Hospizarbeit entspricht den Wurzeln der Hospizidee. Dies vertreten nicht nur die Hospizdienste vor Ort, sondern auch die Vertreter der Krankenkassen und auch politische Entscheidungsträger wie das Bundesgesundheitsministerium und die Regierungsfraktionen im Bundestag.
Die Richtigkeit der Auffassung zeigt uns die daraus resultierende Lebensqualität für den Sterbenskranken. In seinem Sinne dürfen wir uns nicht die Frage stellen, was wir leisten wollen (beispielsweise „nur“ psychosoziale Begleitung - in dieser Formulierung soll ausdrücklich keine Wertung liegen, sondern die Darstellung einer Situation!), sondern was für den Sterbenskranken notwendig ist. Die Schmerzbekämpfung durch richtige medizinische Einstellung und Pflege ist ein Hauptanliegen Sterbenskranker und insofern notwendig. Hier muss der ambulante Hospizdienst, der ganzheitlich arbeiten will, ein Angebot machen können. Hier setzt die palliative Beratung an.

Das heißt nicht, dass jeder ehrenamtlich arbeitende Hospizverein gezwungen wäre, palliative Beratung anzubieten, natürlich kann er sich auf psychosoziale Begleitung konzentrieren. Im Sinne des Aufbaus eines hospizlichen Netzwerkes wäre es aber wünschenswert, wenn möglichst viele Gruppen die gesetzliche Förderungsmöglichkeit als Anreiz nehmen, ihr Angebot auszuweiten.

Durch die Erbringung palliativer Beratungsleistungen wird in letzter Konsequenz aber auch verhindert, dass der Ehrenamtliche als Lückenbüßer missbraucht werden kann, denn die Qualität seines örtlichen Hospizvereins gewährt ihm qualitatives Handeln für den Sterbenskranken. 

Dem vorliegenden Gesetzentwurf liegt die Vorstellung zugrunde, dass der einzelne Ehrenamtliche in einem Netzwerk tätig sein soll, in dem er sich auf seine Aufgabe, für die er angetreten ist, konzentrieren kann: die psychosoziale Begleitung sterbender Menschen - dies fachlich unterstützt durch eine Koordinatorenkraft.

In pflegerisch/medizinisch schwierigen Situationen wird er nicht zum "hilflosen Helfer", sondern kann auf die Hilfe einer Fachkraft mit Weiterbildung in palliativer Pflege/Medizin zurückgreifen. So kann er auch pflegerische Maßnahmen mit gutem Gewissen den ambulanten Pflegediensten, die in ihrer Arbeit ebenfalls von der Palliative-Care-Fachkraft Unterstützung erhalten können, überlassen. Das Gesetz gewährleistet damit, dass ehrenamtliche Sterbebegleitung nicht zu ehrenamtlicher Pflegeleistung verkommt und schafft die Voraussetzungen dafür, dass ehrenamtlich tätige Menschen qualifiziert arbeiten können.

Die Unterscheidung zwischen der Palliativpflege und der palliativpflegerischen Beratung ist hilfreich, denn mit dieser Unterscheidung wird deutlich, dass nicht der Hospizdienst die Pflege erbringt, sondern dass dies Aufgabe des Pflegedienstes ist. Positiv formuliert bedeutet dies: es muss auch Palliativpflege unabhängig vom Hospizdienst erbracht (und damit auch) finanziert werden. Dies ist aber - wie bereits dargelegt - nicht die Aufgabe des Hospizdienstes; dieser kann somit auch nicht - wie das manche befürchten - als ehrenamtlicher "Pflegedienst" missbraucht werden. Hier gewährt das Gesetz Qualität und stärkt die Position der Ehrenamtlichen.

Unsere gemeinsame Aufgabe wird darin liegen, in der Rahmenvereinbarung die konkreten Regelungen zu formulieren, die auch die derzeitige Struktur und Arbeit der Hospizdienste berücksichtigt. Ziel - auch der Krankenkassen - ist es doch, durch die ambulante Hospizarbeit stationäre Aufenthalte, da wo es gewünscht wird, überflüssig zu machen. Dies bedeutet, dass die Krankenkassen ein großes Interesse daran haben, den Aufbau dieser ambulanten Hospizangebote zu fördern. Das Geld hierfür müssen sie der Hospizarbeit zur Verfügung stellen. So kann dann auch die von uns allen gewünschte Infrastruktur für den Sterbenskranken geschaffen werden.
Analog des vor vier Jahren implementierten § 39 a SGB V gilt es jetzt, Rahmenvereinbarungen zu entwickeln, die unserem Hospizgedanken Rechnung tragen.

Mit freundlichen Grüßen und 

verbunden mit den besten Wünschen 

für Ihre Arbeit vor Ort
Gerda Graf
Vorsitzende

P.S.: Wir laden ein zu einer Fachtagung mit dem Thema „Sich fügen oder verfügen“. Am Ende der Tagung findet eine kleine Feier anlässlich des 10jährigen Bestehens der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz statt. (siehe auch aktuelle Hospizzeitschrift)

Termin:     Samstag, 23.02.2002

Ort:           Maternussaal im Maternushaus – Tagungszentrum

                 des Erzbistums Köln, Kardinal-Frings-Straße 1-3, 50668 Köln

Beginn:     10.30 Uhr

Ende:        ca. 16.30 Uhr

